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Landesinformationsfreiheitsgesetz Baden -Württemberg (LIFG)

Informationsfreiheitsanfrage vom 08. März 2019 („Protokoll

der Aufsichtsratssitzung vom 10. Dezember 2018“

Ihre E-Mail vom 10. April 2019 („FragDenStaat.de #60605“)

████████ ███ ,

Sie haben sich bei uns darüber beschwert, dass die MWS Projektentwicklungsge-

sellschaft mbH (im Folgenden: „Projektentwicklungsgesellschaft“) und die GBG -

Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH (im Folgenden: „Wohnungsbaugesell-

schaft“) Ihre Informationsfreiheitsanfragen vom 08. März 2019 nicht richtig bearbeitet 

hätten. Sie hatten von der Projektentwicklungsgesellschaft Zugang zum Protokoll ei-

ner Aufsichtsratssitzung vom 10. Dezember 2018 beantragt.

Dem Verlauf der Kommunikation auf FragDenStaat.de zu schließen scheint es ein 

Missverständnis gegeben zu haben. So haben beide, sowohl die Projektentwick-

lungsgesellschaft, als auch die Wohnungsbaugesellschaft mit Ihnen kommuniziert.

Ihr Anspruch nach Landesinformationsfreiheitsgesetz besteht bei juristische Stellen 

des Privatrechts (hier: Projektentwicklungsgesellschaft oder Wohnungsbaugesell-

schaft) nach § 7 Abs. 1 S. 2, § 2 Abs. 4 LIFG nicht gegen die juristische Person 

selbst, sondern ausschließlich gegen die Stadt Mannheim als Träger der Projektent-
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wicklungsgesellschaft bzw. der Wohnungsbaugesellschaft. Sie müssen deshalb Ihre 

Anfrage erneut an die Stadt Mannheim stellen. 

 

Wir empfehlen zusätzlich in den Antrag aufzunehmen, von welchem Unternehmen 

genau (Projektentwicklungsgesellschaft oder Wohnungsbaugesellschaft) Sie das 

Protokoll der Aufsichtsratssitzung haben möchten. 

 

Im Rahmen des nach § 8 LIFG für die Stadt Mannheim als informationspflichtige 

Stelle vorgeschriebenen Verfahrens ist zu erwarten, dass die Stadt Mannheim die 

nach LIFG geschützte Person (hier: Projektentwicklungsgesellschaft bzw. Woh-

nungsbaugesellschaft) anhören muss und die jeweilige Gesellschaft ihre Argumente 

hinsichtlich der Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse darlegen wird. 

 

Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse stellen ein Ablehnungsgrund für eine Informa-

tionsfreiheitsanfrage nach § 6 LIFG dar, solange diese vorliegen und die geschützte 

Person nicht einwilligt hat. Sie sind nach Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-

richts (Urteil vom 14. März 2006, BVerfGE 115, 205) „alle auf ein Unternehmen be-

zogene Tatsachen, Umstände und Vorgänge […], die nicht offenkundig, sondern nur 

einem begrenzten Personenkreis zugänglich sind und an deren Nichtverbreitung der 

Rechtsträger ein berechtigtes Interesse hat“. 
 

Zu Ihrer Frage bzgl. § 9 LIFG: 

Die informationspflichtige Stelle muss nach § 9 Abs. 2 LIFG in dem ablehnenden 

Verwaltungsakt mit Rechtsbehelfsbelehrung mitteilen, ob und wann der Antrag ganz 

oder teilweise zu einem späteren Zeitpunkt möglich wäre (vgl. Debus/Debus, Hand-

kommentar zum Informationszugangsrecht Baden-Württemberg, § 7 Rn. 60, 

§ 9 LIFG Rn. 9 und 10). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

des Landesbeauftragten für den Datenschutz und 

die Informationsfreiheit Baden-Württemberg 


